
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/4/4 99/01/0369
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.2001

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

StbG 1985 §10 Abs1 Z6;

WaffG 1996 §12 Abs1;

Rechtssatz

Die Verhängung eines Wa enverbotes vermag die spezi sche staatsbürgerschaftsrechtliche Prognoseentscheidung

nicht vorwegzunehmen. Aus der Verhängung eines Wa enverbotes kann somit für sich allein nicht darauf geschlossen

werden, dass die Verleihungsvoraussetzungen des § 10 Abs 1 Z 6 StbG 1985 nicht erfüllt sind (ausführliche

Begründung im E).
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